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RS OGH 1983/10/10 1Ob24/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1983

Norm

ABGB §364 A

WRG §8

Rechtssatz

Der nachbarrechtliche Schutz dinglicher Rechte reicht über deren Grenzen nicht hinaus. Demjenigen, dem die

Dienstbarkeit der Errichtung eines Steges in ein ö6entliches Gewässer zusteht, kommt ein nachbarrechtlicher Schutz

der ungehinderten Benützung der jenseits des Steges be7ndlichen See8äche nicht zu. Den Gemeingebrauch hat nur

die Wasserrechtsbehörde zu schützen.
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